
546

R ECH N U NGSWESE N

EXPE RT FOCUS 2019 | 8

D AV I D  H Ü R L I M A N N

E V E LY N
T E I T L E R - F E I N B E R G

Auf den 1.1. 2013 wurden die Rechnungslegungsbestimmungen des OR fundamental 
revidiert, erweitert und auch modernisiert. Das Gesetz definiert seitdem, was einen 
Vermögenswert in die Bilanz bringt. Unter diesem Aspekt beleuchtet die folgende 
Analyse, wie mit steuerlichen Verlustvorträgen in der Rechnungslegung nach OR zu 
verfahren ist.

AKTIVIERUNG VON VERLUSTVORTRÄGEN UNTER OR
Aktivierungspflicht oder Aktivierungsverbot ?

Die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS und 
US GAAP kennen mit IAS 12 (Ertragssteuern) und ASC 740 
(Income Taxes) ausführliche Regelwerke zur Aktivierung 
von steuerlichen Verlustvorträgen. Das sorgfältige Bewerten 
und Nachführen latenter Steueransprüche und deren Über-
prüfung durch die Revisionsstelle sind aus den Abschlussar-
beiten von Gesellschaften, die unter IFRS oder US GAAP ab-
schliessen, nicht mehr wegzudenken. Ein ganz anderes 
Bild ergibt sich bei den statutarischen OR-Abschlüssen, bei 
denen eine Aktivierung von steuerlichen Verlustvorträgen 
nach wie vor kaum feststellbar ist. Hat sich die OR Rech-
nungslegung hier nicht bewegt? Müsste die vermehrt spür-
bare Orientierung der Rechnungslegung nach OR an den 
modernen internationalen Rechnungslegungsstandards 
nicht auch diesen Bereich erfassen? Dieser Frage wird nach-
folgend anhand der auf den 1. Januar 2013 modernisierten 
Rechnungslegungsbestimmungen des OR nachgegangen.

1. WIE ENTSTEHT EIN STEUERLICHER 
VERLUSTVORTRAG UND WIE LANGE KANN ER 
STEUERLICH GENUTZT WERDEN?
Nach dem in Art. 24 Abs. 1 des Steuerharmonisierungsgeset-
zes (StHG) und Art. 58 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) statuierten Massgeblich-
keitsprinzip bildet das Resultat der Erfolgsrechnung eines 
Geschäftsjahrs den Ausgangspunkt der Veranlagung einer 
in der Schweiz steuerlich ansässigen Gesellschaft. Vom so 
ermittelten und steuerlich allenfalls korrigierten Jahresge-
winn können nach Art. 25 Abs. 2 StHG und Art. 67 Abs. 1 
DBG die noch nicht verrechneten Verluste aus sieben der be-

troffenen Steuerperiode vorangegangenen Geschäftsjahren 
abgezogen werden.

Gegenstand der Verlustverrechnung bilden dabei die 
steuerlich bereinigten Jahresendverluste der handelsrechts-
konformen Erfolgsrechnungen der sieben vorangegangenen 
Jahresrechnungen, soweit sie noch nicht mit früheren steu-
erbaren Gewinnen verrechnet werden konnten. Dabei kön-
nen nur steuerlich anerkannte Verluste vorgetragen werden, 
d. h. Verluste, welche sich auf Basis der steuerlichen Gewinn-
ermittlungsvorschriften ergaben.

Aber aufgepasst, der steuerlich verrechenbare Verlustvor-
trag entspricht oftmals nicht dem in der Bilanz ausgewiese-
nen Verlustvortrag. Der bilanzielle Verlustvortrag kann be-
deutend höher sein als der steuerlich noch nutzbare, indem 
er beispielsweise auf bereits länger als sieben Geschäfts-
jahre zurückliegende Jahresrechnungen oder auf geschäfts-
mässig nicht begründete Aufwendungen zurückzuführen 
ist. Es ist jedoch auch denkbar, dass die steuerlich nutzbaren 
Verlustvorträge höher sind als die bilanziell ausgewiesenen 
Verlustvorträge. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn 
der bilanzielle Verlust im Rahmen von Abschlussbuchungen 
bereits mit Reserven ausgebucht worden ist und nicht mehr 
in der Bilanz erscheint.

Nach dem Wortlaut von Art. 67 Abs. 1 DBG und Art. 25 
Abs. 2 StHG sind die Verluste aus sieben der Steuerperiode 
vorangegangenen Geschäftsjahren vom steuerbaren Reinge-
winn in Abzug zu bringen. Massgebend für die Bestimmung 
des Periodenverlusts ist das Geschäftsjahr und nicht das Ka-
lenderjahr oder eine zwölf Monate dauernde Periode. Nach 
dem Gebot der ungesäumten Verlustverrechnung sind Ver-
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luste dabei stets im nächstmöglichen Jahr mit dem Gewinn 
zu verrechnen. Wird dies versäumt, kann die Verlustver-
rechnung in einer späteren Steuerperiode nicht nachgeholt 
werden [1].

In formeller Hinsicht ist Folgendes zu beachten: Bei einer 
vollständigen Verrechnung eines steuerlich massgeblichen 
Jahresgewinns erfolgt eine sogenannte Nulltaxation. Die 

Höhe der noch nicht verrechneten Vorjahresverluste bildet 
dabei in der Regel nicht Bestandteil des Dispositivs der Ver-
anlagungsverfügung. Zwar sind die Höhe des Jahresverlusts 
und des Verlustvortragssaldos häufig aus den der Veranla-
gungsverfügung zugrunde liegenden Erwägungen und Be-
rechnungen der zuständigen Steuerbehörde ersichtlich. 
Diese sind jedoch nicht Bestandteil des verbindlichen Dis-
positivs und werden von der Rechtskraft der Veranlagung 
nicht mitumfasst. Oftmals finden sich in den Veranlagungs-
verfügungen denn auch entsprechende ausdrückliche Vor-
behalte [2].

Steuerliche Verlustvorträge sind prinzipiell nicht über-
tragbar und können nur von ihrem Verursacher genutzt wer-
den. Eine Ausnahme davon bilden steuerneutrale Umstruk-
turierungen. Bei ihnen erfolgt  – unter dem Vorbehalt der 
Steuerumgehung  – eine Übernahme der Verlustvorträge 
durch den übernehmenden Rechtsträger. Dieser übernimmt 
dabei auch das Alter und die Höhe der steuerlichen Verlust-
vorträge vom als Folge der steuerneutralen Umstrukturie-
rung untergegangenen Rechtsträger.

Für eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft ist zu-
dem zu beachten, dass sie über Betriebsstätten im Ausland 
von ausländischen Regeln zu Verrechnung von steuerlichen 
Vorjahresverlusten betroffen sein kann. Auf diese Regelun-
gen wird im Rahmen dieser Darstellung nicht weiter einge-
gangen.

2. WIE DEFINIERT DER SCHWEIZERISCHE 
GESETZGEBER EINEN BILANZIERUNGS
PFLICHTIGEN VERMÖGENSWERT?
Art. 959 Abs. 2 OR definiert einen bilanzierungspflichtigen 
Vermögenswert durch vier Eigenschaften:
1. Es muss ein Ereignis in der Vergangenheit stattgefunden 
haben, d. h. vor dem Bilanzstichtag. Ein solches Ereignis 
kann ein abgeschlossener Vertrag sein, z. B. ein Kaufvertrag.
2. Die Verfügungsgewalt (Kontrolle) über den Vermögensgegen-
stand muss gegeben sein. Wurde eine Patentierung in 
China erreicht, kann u. U. nicht verhindert werden, dass das 

imitierte Produkt munter und problemlos in China vertrie-
ben wird, dann fehlt die Verfügungsmacht und die entspre-
chenden Patentkosten dürfen nicht bilanziert werden.
3. Zusätzlich muss ein künftiger Cash Flow wahrscheinlich 
sein. Wahrscheinlich bedeutet im Accounting, dass die Ein-
trittswahrscheinlichkeit 50% übersteigt [3]. Hier ist eine 
Schätzung notwendig, denn weder das Management, noch 
die Accountants sind Propheten. Wenn immer eine Schätzung 
erforderlich ist, bedeutet das Ermessensausübung (Judge-
ment) und Unsicherheit. Expertsuisse weist im HWP, Buch-
führung und Rechnungslegung [4], darauf hin, dass eine 
überzeugende Dokumentation vorhanden sein muss und 
der Verlust in der Vergangenheit auf spezifische Ursachen 
zurückgeführt werden kann. Dazu kommt der OR-Begriff 
der Vorsicht gemäss Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR. Dieser fokus-
siert auf die vorsichtige Bewertung, die aber «die zuverlässige 
Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht ver
hindern» darf (Art. 960 Abs. 2 OR). Da hier von der Perfor-
mance nicht die Rede ist und da stille Reserven de facto un-
eingeschränkt erlaubt sind, ist gemäss gängiger Lehrmei-
nung sogar eine pro-memoria-Bewertung im Rahmen des 
Vorsichtsprinzips gemäss Art. 960 Abs. 2 OR zulässig.

Abbildung: BILANZIERUNGSPFLICHT ODER 
BILANZIERUNGSVERBOT?
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« Gegenstand der Verlustverrechnung 
bilden die steuerlich bereinigten Jahres
endverluste der handelsrechts  kon
formen Erfolgsrechnungen der sieben 
vorangegangenen Jahresrechnungen, 
soweit sie nicht mit früheren steuerbaren 
Gewinnen verrechnet wurden.»
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4. Nur Aktiven, deren Wert verlässlich geschätzt werden kann, 
können in der Bilanz erfasst werden. Hier sind sich die Ex-
perten einig: Dieses Erfordernis ist extensiv zu interpretie-
ren; denn das Schätzen als alltägliches Erfordernis steckt 
hinter den meisten Positionen in der Rechnungslegung.

Eine Bilanzierungsoption besteht gemäss dem Gesetzgeber 
nicht: Sind die Charakteristika von Art. 959 Abs. 2 OR ku-
mulativ erfüllt, dann muss ein Vermögenswert in der Bilanz 

erfasst werden; fehlt eines dieser Merkmale, dann gilt ein 
Bilanzierungsverbot (vgl. Flow-Chart in Abbildung) [5].

3. WANN IST EIN STEUERLICHER VERLUST
VORTRAG AKTIVIERUNGSPFLICHTIG UND WANN 
BESTEHT EIN AKTIVIERUNGSVERBOT?
Welches Resultat ergibt sich bei der Anwendung der in der 
Abbildung gezeigten vier Kriterien auf steuerliche Verlust-
vorträge, die während sieben Jahren mit einem allfälligen 
künftigen steuerlichen Gewinn verrechnet werden dürfen 
und folglich die künftige Steuerschuld reduzieren, also 
einen wirtschaftlichen Nutzen aufweisen?
1. Das Ereignis in der Vergangenheit steht fest, diese Bedin-
gung wird durch die Generierung eines steuerlichen Ver-
lusts in den Vorjahren erfüllt.
2. Falls die übrigen Bedingungen für eine Verrechnung die-
ses Verlustvortrags gegeben sind, dann kann das Unterneh-
men im Rahmen der in der Steuererklärung vorzunehmen-
den Verlustverrechnung über diesen wirtschaftlichen Nut-
zen verfügen, den ihm niemand streitig machen kann.
3. Heikler ist die Frage des wahrscheinlichen Mittelzuflusses zu 
beantworten. Kann das Unternehmen innert sieben Jahren 
mit Gewinnen rechnen, die es erlauben, den wirtschaftli-
chen Nutzen [6] des steuerlichen Verlustvortrags ganz oder 
teilweise zu realisieren? Hierbei ist es wichtig, dass das Vor-
sichtsprinzip im Sinne des OR beachtet wird, was heissen 
will, lieber zu viel als zu wenig Vorsicht. Auch Robert Gut-
sche ist der Ansicht, dass das Vorsichtsprinzip nach OR bei 
der Aktivierung ein häufiges Hindernis darstellt [7, 8].
4. Die verlässliche Schätzung des Betrags ist mit dem negativ 
konnotierten persönlichen Ermessen behaftet. Obwohl das 
Schätzen das tägliche Brot jedes Accountants ist, darf es 
kein Schlupfloch sein, sich in die Unmöglichkeit des Schät-
zen-Könnens zu flüchten, um eine aktive oder – im Sinne 
des Vorsichtsprinzips weit schlimmer – passive Bilanzposi-
tion zu unterschlagen.

Das IFRS-Rahmenkonzept zur Rechnungslegung äussert 
sich dazu wie folgt:

«Die Verwendung angemessener Schätzungen ist bei der Aufstellung 
von Abschlüssen unumgänglich und beeinträchtigt deren Verlässlich
keit nicht». Kann  – vorsichtig erwogen  – mit einem wahr-

scheinlichen Mittelzufluss gerechnet werden, weil z. B. die 
Bestellungseingänge und damit die budgetierten Umsätze 
durch das Lancieren eines patentierten Produkts schon 
jetzt auf Wachstum stehen und ist es überdies möglich, den 
Betrag der künftigen Steuerersparnis zu schätzen und 
diese Schätzung auch plausibel zu dokumentieren, dann 
muss die steuerlich positive Wirkung dieses Verlustvortrags 
aktiviert werden. Expertsuisse hält fest, dass aus Vorsichts-
gründen auf eine Aktivierung der noch nicht genutzten 
steuerlichen Verluste nach OR und nach Swiss GAAP FER 
verzichtet werden könne [9].

Bezüglich der Aktivierung des Steuervorteils eines Verlust-
vortrags ist Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR Beachtung zu schen-
ken: Dieser Vermögenswert ist im Anhang zu erläutern. Dazu 
formuliert das IFRS-Rahmenkonzept zur Rechnungsle-
gung in QC15 wie folgt:
«Eine Darstellung dieses Schätzwerts kann jedoch glaubwürdig 
sein, wenn der Betrag klar und genau als eine Schätzung beschrie-
ben ist, die Art und die Grenzen des Schätzungsprozesses erläu-
tert werden und bei der Auswahl und Anwendung eines angemes-
senen Prozesses zur Entwicklung der Schätzung keine Fehler ge-
macht wurden» [10].

Nach OR sind jedoch – und ganz unumstritten bei der Folge-
bewertung – stille Reserven stets möglich [11].

Die Einzelbewertung gemäss Art. 960 Abs. 1 OR ist hier 
ohne Ausnahme gegeben. Die Gegenbuchung in der Erfolgs-
rechnung erfolgt im Steuerertrag.

4. FOLGEBEWERTUNG VON STEUERLICHEN 
VERLUSTVORTRÄGEN
Zukunftsaussichten können sich ändern. Deshalb fordert 
Art. 960 Abs. 3 OR, dass der Rechnungslegende
1) nach Anzeichen für eine Wertminderung Ausschau hält 
und
2) falls es Anzeichen gibt, die Werte überprüft und bei einer 
Überbewertung anpasst.

Bei einem aktivierten steuerlichen Verlustvortrag sind sol-
che Anzeichen:
Das Unternehmen schreibt weiter Verluste, somit sinkt die 
Wahrscheinlichkeit der Nutzung des Verlustvortrags dras-
tisch. Auch wenn das Unternehmen Gewinne schreibt, kön-
nen die Zeichen in der Zukunft auf Sturm stehen. Beispiel: 
Das Patent eines bedeutsamen Produkts läuft aus, es zeich-
net sich ab, dass bald neue Konkurrenz auf dem Markt auf-
treten wird oder ein Rechtsfall ist hängig, der auf die Repu-
tation der Unternehmung drückt und somit deren Gewinn-
aussichten beeinträchtigt. Es versteht sich von selbst, dass 
für das Verrechnen des Verlustvortrags mit aktuellen Gewin-
nen das entsprechende Aktivum zulasten einer Ertragsmin-
derung im Steuerertrag reduziert werden muss.

Nach welchem Grundsatz ist in der Folgebewertung das 
Steuerreduktionsguthaben zu bewerten? Der erzielbare Wert 
nach IAS 36 spielt keine Rolle, er widerspricht dem Vor-
sichtsprinzip gemäss OR. Deshalb bleiben die Autoren beim 
Kostenprinzip: Wahrscheinliche künftige Gewinne gene-
rieren durch frühere Verlustvorträge eine Reduktion des 

« Eine Bilanzierungsoption 
besteht gemäss dem Gesetzgeber 
nicht.»
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Steueraufwands. Diese beläuft sich maximal bis zur Erspar-
nis aus dem ganzen steuerlichen Verlustvortrag, kann je-
doch auch geringer ausfallen, wenn es nicht wahrscheinlich 
ist, dass künftige Gewinne ausreichen, um den ganzen Ver-

lustvortrag zu kompensieren. Es ist auch möglich, dass eine 
Aktivierung erst einige Jahre nach dem Verlusteintritt zum 
Tragen kommt. Böckli [12] betont in diesem Zusammen-
hang, dass eine Wertaufholungspflicht nach einem Impair-
ment sowie eine Aufwertungspflicht in der Folgebewertung 
nicht aus dem OR abgeleitet werden könne.

5. FAZIT
Wenngleich das handelsrechtlich hoch zu gewichtende Vor-
sichtsprinzip der Aktivierung von steuerlichen Vorjahresver-
lusten enge Grenzen setzt, stehen einer solchen keine zwin-
genden buchführungsrechtlichen Hindernisse entgegen. 
Vielmehr ist richtigerweise sogar von einer Aktivierungs-
pflicht auszugehen, sofern die vorstehend diskutierten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Aus steuerlicher Sicht stellt sich 
die Frage, ob die Aktivierung von steuerlichen Verlustvor-
trägen auch dazu führen kann, dass diese mit Aktivierungs-
gewinnen verrechnet werden können. In konsequenter Be-
achtung des Massgeblichkeitsprinzips müsste dies bejaht 
werden. Die Praxis der kantonalen Steuerbehörden dazu ist 
jedoch uneinheitlich. In jedem Fall gilt der generelle Vorbe-
halt der Steuerumgehung [13]. Danach erschiene eine Akti-
vierung von steuerlichen Verlustvorträgen, nur um deren 
Verfall nach sieben Jahren zu verhindern, nicht schützens-
wert, wenn das geschaffene Tax Asset danach wieder abge-
schrieben wird, ohne dass sich die Gewinnaussichten der be-
troffenen Gesellschaft zwischenzeitlich nachhaltig verän-
dert hätten [14]. n

Anmerkungen: 1) Nobel Peter, Berner Kommen-
tar zum schweizerischen Privatrecht, Das Aktien-
recht: Systematische Darstellung, Bern 2017, § 15 
N 44 mit Hinweisen zur Rechtsprechung. 2) Helb-
ling, A., Felber, M., in: Zweifel, M., Beusch, M. 
(Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuer-
recht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
(DBG), Art. 67 N 14 mit Hinweis auf BGE 140 I 114, 
3. Auflage, Basel 2017. 3) Böckli, P., Die neue OR-
Rechnungslegung, 2014, betont in N326 dass das 
OR Vorsichtsprinzip «wahrscheinlich» als «sehr 
wahrscheinlich» verstehen wolle. Vgl. auch, Lipp, 
L., Handkommentar zum Schweizerischen Privat-
recht, S. 109. Handschin, L., Rechnungslegung im 
Gesellschaftsrecht, N599, schreibt von «überwie-
gender Wahrscheinlichkeit.» 4) HWP, Band Buch-
führung und Rechnungslegung, 2014, S. 431. 5) HWP, 
Band Buchführung und Rechnungslegung, 2014, 
S. 57. Lipp, L., Handkommentar zum Schweizeri-
schen Privatrecht, S. 111. 6) Böckli, P., Die neue OR-
Rechnungslegung, 2014, betont in N325, dass der 
OR-Begriff «Mittelzufluss» ungeschickt gewählt 
wurde, gemeint sei, im Sinne der IFRS, «wirt-

schaftlicher Nutzen». 7) Guschte, R., ad Art. 959a 
OR im Praxiskommentar zur Rechnungslegung 
nach OR, S. 325, N97. 8) Für die Gewichtung des 
Vorsichtsprinzips bezüglich Verlustvorträgen 
unter Swiss GAAP FER vgl. Thorsten Kleibold, 
Ausschüttungs-Regulierung und Insolvenzmes-
sung, Schriftenreihe Treuhand-Kammer, Nr. 188, 
S. 138 f. und 166 f. Kleibold betont, dass bei der Be-
urteilung der Aktivierung der Tatsache, dass in der 
Vergangenheit Verluste entstanden sind, beson-
dere Beachtung im Sinne des Vorsichtsprinzips zu 
schenken sei. 9) HWP, Band Buchführung und 
Rechnungslegung, 2014, S. 347. So hat die NZZ-
Mediengruppe, eine Anwenderin von Swiss GAAP 
FER, die in einem wirtschaftlich schwierigen Um-
feld steht, einen Steueranspruch aus Verlustvor-
trägen von CHF 2,7 Mio. nicht aktiviert, dafür 
aber informativ offengelegt: siehe: NZZ- Medien-
gruppe: Geschäftsbericht 2018, AG für die Neue 
Zürcher Zeitung, S. 51. 10) Ein Beispiel einer trans-
parenten Offenlegung findet sich im Swiss GAAP 
FER-Geschäftsbericht 2018 von Georg Fischer, 
S. 108: «Die nicht aktivierten Verlustvorträge in 

2018 betrugen CHF 132 Mio. (Vorjahr: CHF 159 Mio.) 
mit einem potenziellen Steuereffekt von CHF 35 Mio. 
(Vorjahr: CHF 44 Mio.), wobei CHF 110 Mio. (Vor-
jahr: CHF 135 Mio.) zeitlich unbeschränkt nutz-
bar sind. Innerhalb eines Jahres verfallen wird 
CHF 1 Mio. Per 31. Dezember 2018 waren steuer-
liche Verlustvorträge in Höhe von CHF 22 Mio. 
(Vorjahr: CHF 18 Mio.) aktiviert, woraus latente 
Steueraktiven von CHF 6 Mio. (Vorjahr: CHF 4 Mio.) 
resultierten.» 11) HWP, Band Buchführung und 
Rechnungslegung, 2014, S. 57. 12) Böckli, P., Die 
neue OR Rechnungslegung, 2014, N331. 13) Als ge-
setzlich normierter Anwendungsfall einer Steuer-
umgehung dürfte hier auch Art. 62 Abs. 3 DBG 
einschlägig sein, welcher der Abschreibung von 
Aktiven, welche zum Ausgleich von Verlusten 
höher bewertet wurden, Grenzen setzt.  14) Bod-
mer, T. A., Aktivierung von Tax Assets nach Schwei-
zer Handelsrecht, in: Der Schweizer Treuhänder, 
2009/9, S. 669, bestätigt unter Ziff. 1.4. und 2. diese 
Schlussfolgerung, obwohl seine Analyse auf den 
weniger fortschrittlichen alten OR-Vorschriften zur 
Rechnungslegung beruht.

« Wahrscheinliche künftige 
Gewinne generieren durch frühere 
Verlustvorträge eine Reduktion 
des Steueraufwands. Diese 
beläuft sich maximal bis zur Ersparnis 
aus dem ganzen steuerlichen 
Verlustvortrag.»


